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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1994

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §67 Abs4;

KFG 1967 §73 Abs2;

Rechtssatz

Eine "inzwischen massiv eingetretene positive Persönlichkeitsentwicklung und Charakterentwicklung" wird im

Verhalten der betre enden Person während der nach § 73 Abs 2 KFG verfügten und bemessenen Zeit zum Ausdruck

zu kommen haben und in einem allfälligen Verfahren betre end Erteilung der Lenkerberechtigung nach Ablauf dieser

Zeit zu berücksichtigen sein.
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